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An die Herren Mitglieder des koderamens !

Sehr geehrte Herren und Brtider l

Hierneben überreiche ich Ihnen den Bürsten-

abzug eines Artikels über das Reform! ertengesetz und seine Erste

Ausführungsverordnung, und zwar in der heutigen Form. Als die Erste

Ausführungsverordnung herauskam, bat mich Bruder i.olfhaus, nals

Moderator" 8 Tage später in der HAZ zu dem Ganzen Stellung zu neh-

men. Ich versprach das. Siaige Tage darauf erhielt ich von Bruder

IVeber ein Schreiben, in dem er mich bat, i hui den Artikel vor der

Veröffentlichung zur Durchsicht zuzusenden. Das geschah. Bruder

Weber brachte allerlei Richtigstellungen, die sofort von mir be-

rücksichtigt wurden. Auch die jebzige Form des Artikels ist ihm

wieder zugegangen. Der Artikel ist weiter in seinen einzelnen

Gestalten mit Dr. Mensing eingehend durchberaten. Außerdem habe

ich aui letzten Jüittwoch einer Seihe von Mitgliedern des Jkoderaaiens

eine Mittlere Form der Arbeit vorgelegt.

Als es ata mit tm och bestandet wurde, daß ich

„als uoderator" schreibe, haben Bruder Kolfhaus und ich den Stand-

punkt vertreten, daß der L.oderator selbstredend nur als Einzel-

person zu gelten habe und daß ea etwas anderes sei, wenn er im

Haaen und Auftrag des ̂ oderatiens schreibe. Um aber diesen Anstoß

zu beseitigen, habe ich die betreffende Bemerkung zu Beginn des

Artikels gestrichen, sodaß er nunmehr lediglich als tueine persön-

liche Stellungnahme gilt. Ich glaube umsomehr zu einer Stellung-

nahme meinerseits in der Hi-Z berechtigt zu sein, als Bruder i.olf-

haus in seinen Artikeln vom 19. und 26. Aug., sowie in seiner Be-

merkung vom 2. Sept. auf S. 291 HKZ zuu. Ref ortaiertengeaetz eine
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weit beachtete Stellung eingenommen hat.

Jetzt wird aber gegen den noch nicht veröffent-

lichten Artikel folgendermaßen Sturm gelaufen:

1. Bruder Langenohl schreibt mir aca 4. Ckt:

„Durch Reako Siebel bekomme ich Kenntnis von einem Artikel über
die Reformierten Gesetze aus Deiner Feder, der in einer der
nächsten Kümmern unserer Airchenzeitung erscheinen soll. Zuerst
bitte ich recht herzlich, daß mit einem solchen Artikel zugewar-
tet wird, bis auch die zweite Ausführungsbestimaiung erschienen
ist. Dann und vor allem aber halte ich es für völlig unmöglich,
daß die Stellungnahme der Reformierten iarohen Deutschlands
zu diesen Gesetzen an einer so wichtigen Stelle wie in der RkZ
öffentlich festgelegt wird, ehe überhaupt das jdoderamen, der
Reformierte idrchenausschuß, der Landeskirohentag von Ref»
Hannover und der Reformierte liirchenkonvent in ihrem kreise
die Gesetze durchberaten und ihr Votum dazu ausgesprochen haben!
In der reformierten ̂ irche kann kein Führerprinzip herrschen;
darum kann in dieser für die gesamte reformierte Kirche unseres
Landes lebenswichtigen Frage niemals der touerator allein
sprechen, sondern bleibt gebunden an die brüderliche Beratung
und Entscheidung des i^oderawens. Darüber hinaus aber sind wir
durch den Reformierten i-ircheakonvent auch mit ref. Hannover
zusammengebunden und können unmöglich aus unsereu kreis des
Reformierten Bundes heraus sprechen, ohne vorher mit den Brüdern
getagt zu haben l Darum stelle ich hierdurch in allar Form den
Antrag als ̂ itglied des i-OcierE._.ens, daß keinerlei Verlautbarung
über das ref. kirchengesetz in der 2KZ erscheint, ehe nicht
die obengenannten synodalen Körperschaften ihre Entscheidung
getroffen haben."

2. Am 5. Ĝ t. schrieb mir Professor D. Dr. Bredt:

„Zu meinem Erstaunen höre ich, daß uis vorhaben, in der Refor-
mierten r.irciienzeitung einen Artikel zu veröffentlichen, in
dem Sie das Gesetz zum Schutz der Reformierten glatt ablehnen,
und zwar „als ̂ oderator". In Hannover haben vdr uns auf eine
gemeinsame Stellungnahme geeinigt und jetzt wollen Sie eine
völlig andere Stellung einnehmen. Dies geht nicht und ist mit
Ihren Pflichten als ̂ oderator auch nicht vereinbar. Sie können
als Moderator nur die Stellungnahme des gesagten j..oderamens
vertreten und nicht „als Moderator" gegen das übrige i.oderai^en
auftreten. Ich bitte daher dringend, daß die Veröffentlichung
des Artikels unterbleibt."

3. Ata 6. Okt. erhielt ich von Bruder Eollweg folgendes Brieftele-
gramm;

„Bekam Kenntnis von Deinem Artikel betreffend Reformierte 21 r -
chengesetze. Veröffentlichung würde dem vom iärchenausschuß
beschlossenen modus procedendi widerstreiten. Bitte als Lode-
ramensmitglied dringend um Zurückziehung."
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4. Heute morgen sagte mir Bruder i.olfhaus telefonisch, er habe
von Aurich die telegrafische Bitte bekommen, den Artikel zurück-
zuziehen.

Deinerseits möchte ich dazu Nachstehendes bemer-

ken.

1. Die gemeinsame Stellungnahme, zu der wir uns innerhalb des ü.ode-

iamens in Hannover einigten, liegt in der offiziellen Verlaut-

barung vor, die in der RKZ vom 2J. Sept. erschien. Sie gab dem

Gesetz nach den Porten von Bruder ^olfhaus, als tfon deu Berfas-

ser der Erklärung, das schlechteste Prädikat, das ein Schüler

bekommen kann, nämlich das Prädikat „ungenügend". In diesem

Sinne lehne ich das Gesetz in meinem Artikel genau so ab wie in

Hannover. Ich muß es also entschieden bestretten, wenn Herr

Professor D. Dr. 3redt sagt, ich wolle jetzt eine völlig andere-

Stellung einnehmen und wein Vorgehen sei mit weinen Pflichten

als Moderator nicht vereinbar.

2. Der modus procedendi, den wir im Reformierten uirchenausschuß

ata gleichen 18. Sept. in Hannover beschlossen haben, besteht

darin, daß erst die Ausführungaverordnung abgewartet werden

solle, dann solle der Landeskirchen tag von reformiert Hannover

tagen und dann der Reformierte Kirchenkonvent endgültig be-

schließen. Von irgendwelchen Veröffentlichungen in der luiZ,

die die Mitglieder des Reformierten Bundes Über das Heformier-

tengesetz und seine Ausführungsverordnung orientieren könnten

und insbesondere die kitglieder des Kirchenausschusses instand

setzen könnten, sich vorher an Hand verschiedener außerungen

selbst ein Urteil zu bilden, ist ebensowenig die Rede gewesen,

wie davon, daß ein Rundschreiben von Herrn Kirohenpräsident

Hörn und Herrn Landessuperintendent D. Dr. Hollweg am 2J>. Aug.
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ausging, in dem gesagt wurde, es bestehe für sie kein

Zweifel, daß „in de^ umstrittenen Gesetz uns eine wertvolle

äußere Hilfe nach Gottes Gnade zuteil geworden ist."

}. Ich kann es nur ein Dessen mit verschiedenem ilaße nennen,

wenn nichts dagegen gesagt wird, daß Bruder Kolfhaus sich

zürn Hefortaiertengesetz in der KiiZ dreimal äußert, wenr^iber

eine Äußerung von mir unter die Vokabel „Führerprinzip"

gestellt wird.

Aus dem Ganzen sehe ich uit unverkennbarer

Deutlichkeit den Hiß, der durch unser juoderatnen geht und der

in Hannover nur noch künstlich zugedeckt wurde. Bei dieser

Sachlage stehe ich am Ende meiner unter unsäglichen Schväerig-

keiten angestellten Bemühungen, diesen Hiß, der bereits in der

Hauptversammlung vom 5- Jan. deutlich zutage trat, sachlich

zu überbrücken. Wohl haben wir uns grundsätzlich immer wieder

dahin geeinigt, daß wir nur von dem Ort des Bekenn ens her, wie

er una seit der Freien reformierten Synode von Bargen geschenkt

.wurde, heute die Wahrung des reformierten Bekenntnisstandes

ins Aoge fassen dürften. Praktisch sind aber unsere ;7ege so

verschiedene geworden, daß der eine Teil dem anderen vorwirft,

er vergesse über dem Bekennen den Bekenntnisstand, und daß der

andere Teil wieder dem ersten umgekehrt sagt, er vergessen

über dem Bekenntnisstand das Bekennen.

Kachdem die Situation anläßlich ucines

Artikels, den ich Bruder ^olfhaus in der jetzigen Form als

meine persönliche .ueinung für die HAZ überreiche, so neu ge-

klärt ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Antrag

auf 3inberufung einer Mitgliederversammlung (Hauptversammlung)

unseres Bundes zu stellen. Wach einem Beschlüsse unserer
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i/iitgliederversammlung (Hauptversammlung) vom 16. Okt. 1931 in

Elberfeld ist § 8 unserer Satzungen dahin geändert, daß die jLit-

gliederversammlung einberufen werden uiuß, vjenn 5 Vorstandsait-

glieder es verlangen. Schließen sich also 4 Moderamensmitglieder

Deinem Antrag an, so ist der Beschluß gefaßt.

Eine weitere Begründung Heines Antrags werde

ich nicht zu geben brauchen. Ich möchte ihn nur nach dem oben

Gesagten durch folgende Tagesordnung erläutern:

1. Stellungnahme zum kirchengesetz zur Sicherung des reformierten
Bekenntnisstandes,

2. Vorläufige Vertretung des Predigerseminars in Elberfeld „zu
treuen Händen" durch den Reformierten Bund,

J>. Lage der Theologischen schule, Elberfeld,

4. Finanzen,

5- Verschiedenes.

Als Tagungsort beantrage ich das Gemeindehaus

au IClingelholl von Baru.en-Gemarke.

Der Antrag von Bruder Langenohl ist nach der

Ansicht von Bruder Kolfhaus und von mir damit erledigt, daß der

von ;.iir verfaßte Artikel keinerlei offizielle Verlautbarung des

Informierten Bundes ist, sondern nur meine persönliche Stellung

darlegt. An eine offizielle Verlautbarung hat niemand gedacht.

Ldt herzlichen Grüßen

Ihr

1 Abzug.


